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(54) Bezeichnung: Kühlkreislauf für einen Verbrennungsmotor mit einer abschaltbaren Wasserpumpe

(57) Hauptanspruch: Kühlanlage für einen Verbrennungs-
motor mit einer Wasserpumpe zum Pumpen von Kühlmit-
tel durch einen Kühlkreislauf, wobei die Wasserpumpe (1)
während des Betriebs des Motors zuschaltbar bzw. abschalt-
bar ist, wobei beim Start des Verbrennungsmotors die Was-
serpumpe (1) nur dann eingeschaltet wird, wenn mindes-
tens ein Startbetriebskriterium (5) des Verbrennungsmotors
einem vorgegebenen Startbetriebskriterium entspricht, wo-
bei das mindestens eine Startbetriebskriterium (5) bei ste-
hendem Verbrennungsmotor durch mindestens einen Sen-
sor erfasst wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Was-
serpumpe eine mechanisch angetriebene Wasserpumpe ist
und über ein Reibrad angetrieben wird, wobei der Reibrad-
antrieb zuschaltbar bzw. abschaltbar ist, und wobei der Reib-
radantrieb über eine elektrische, hydraulische oder pneuma-
tische Steuerung (4) abschaltbar ist und im energielosen Zu-
stand der Steuerung (4) zugeschaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kühl-
anlage für einen Verbrennungsmotor mit einer ab-
schaltbaren Kühlwasserpumpe gemäß dem Oberbe-
griff des Patentanspruches 1. Eine solche Kühlanla-
ge ist aus der DE 30 24 209 A1 bekannt.

[0002] Bei herkömmlichen Fahrzeugen wird die
Wasserpumpe mechanisch über einen Keilriemen
vom Motor angetrieben. Die Wasserpumpe läuft also
während des Motorbetriebs ständig mit. In manchen
Betriebszuständen des Motors ist es jedoch nicht er-
forderlich oder nicht erwünscht, dass die Wasser-
pumpe Kühlmittel durch den Kühlkreislauf pumpt. Ins-
besondere wenn der Motor kalt ist, könnte auf den
Betrieb der Wasserpumpe verzichtet werden. Bereits
bekannt sind Kühlanlagen mit Wasserpumpen, die
durch eine innere Drosselung im Kühlkreislauf ”ge-
trennt” werden, die jedoch permanent über einen Rie-
menantrieb angetrieben werden. Bekannt sind ferner
elektrische Wasserpumpen. Elektrische Wasserpum-
pen sind jedoch relativ teuer, beanspruchen viel Bau-
raum und fallen bei einem Stromausfall aus. Bei stän-
dig mitlaufenden Wasserpumpen wird grundsätzlich
als problematisch angesehen, dass unnötig Energie
verbraucht wird.

[0003] Die DE 30 24 209 A1 beschreibt eine Kühl-
anlage für einen Verbrennungsmotor mit einer Was-
serpumpe zum Pumpen von Kühlmittel durch einen
Kühlkreislauf, wobei die Wasserpumpe während des
Betriebs des Motors zuschaltbar bzw. abschaltbar ist,
wobei beim Start des Verbrennungsmotors die Was-
serpumpe nur dann eingeschaltet wird, wenn mindes-
tens ein Startbetriebskriterium des Verbrennungsmo-
tors einem vorgegebenen Startbetriebskriterium ent-
spricht, wobei das mindestens eine Startbetriebs-
kriterium bei stehendem Verbrennungsmotor durch
mindestens einen Sensor erfasst wird.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Kühlanlage
für einen Verbrennungsmotor zu schaffen, bei dem
die für den Betrieb der Wasserpumpe aufzuwenden-
de Energie minimiert wird und die ausfallsicher kon-
zipiert ist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den
Unteransprüchen zu entnehmen.

[0006] Das Grundprinzip der Erfindung besteht dar-
in, beim Start des Verbrennungsmotors die Wasser-
pumpe grundsätzlich ausgeschaltet zu lassen und die
Wasserpumpe nur dann beim Start des Motors einzu-
schalten, wenn mindestens ein ”Startbetriebskriteri-
um” des Motors einem vorgegebenen ”Startbetriebs-
kriterium” entspricht. Das mindestens eine zu über-
wachende Startbetriebskriterium wird bei stehendem

Motor, d. h. nach Einschalten der Zündung, durch
mindestens einen Sensor erfasst.

[0007] Die Wasserpumpe ist eine mechanisch ange-
triebene Wasserpumpe. Die Wasserpumpe ist über
einen Reibradantrieb zuschaltbar bzw. abschaltbar.
Ein mechanischer Wasserpumpenantrieb hat den
Vorteil, dass er ausfallsicher konzipiert sein kann.
Zum Ausschalten der Wasserpumpe braucht ledig-
lich der Reibradantrieb deaktiviert werden, was bei-
spielsweise elektrisch, hydraulisch oder pneumatisch
erreicht werden kann. Sollte die Elektrik, Hydraulik
oder Pneumatik zum Ausschalten der Wasserpumpe
ausfallen, so geht der mechanische Antrieb automa-
tisch in den Betriebszustand über. Der Wasserpum-
penantrieb ist somit ausfallsicher.

[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung
können gleichzeitig mehrere ”Startbetriebskriteri-
en” überwacht werden. Startbetriebskriterien können
sein die Kühlwassertemperatur, die Temperatur der
vom Motor angesaugten Luft sowie die vom Fahrer
für den Fahrgastraum angeforderte Heizleistung.

[0009] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
die Wasserpumpe eingeschaltet wird, wenn die Kühl-
mitteltemperatur einen vorgegebenen Temperatur-
wert von z. B. 80°C überschreitet. Ferner kann vor-
gesehen sein, dass die Wasserpumpe in Abhängig-
keit von der Temperatur der vom Motor angesaug-
ten Luft bzw. in Abhängigkeit der Umgebungstem-
peratur eingeschaltet wird, nämlich dann, wenn die
Ansaugtemperatur einen vorgegebenen Temperatur-
wert überschreitet. Bei kaltem Motor entspricht die
Temperatur der angesaugten Luft der Umgebungs-
temperatur. Beispielsweise kann vorgesehen sein,
dass die Wasserpumpe eingeschaltet wird, wenn die
Ansaugtemperatur oberhalb von 25°C liegt. Als wei-
teres ”Startbetriebskriterium” kann die angeforderte
Heizleistung bzw. die Stellung des Innentemperatur-
reglers oder die angewählte Fahrgastraumtempera-
tur vorgesehen sein. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass die Wasserpumpe beim Start des Mo-
tors eingeschaltet wird, wenn die angeforderte Heiz-
leistung eine vorgegebene Heizleistung überschreitet
oder wenn die angeforderte Fahrgastraumtempera-
tur eine vorgegebene Fahrgastraumtemperatur über-
schreitet.

[0010] Insbesondere in der Startphase des Motors
ist es von Vorteil, wenn die Wasserpumpe nur dann
eingeschaltet ist, wenn sie wirklich benötigt wird.
Grundsätzlich sinnvoll ist es, die Wasserpumpe aus-
zuschalten, wenn der Motor noch kalt ist, da sich
dann die Warmlaufzeit des Motors verkürzt und der
Katalysator schneller anspringt. Der Motor erreicht
dann insgesamt wesentlich schneller seinen optima-
len Betriebszustand.
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[0011] Vorzugsweise werden die o. g. ”Startbetriebs-
kriterien” auch während des Betriebs des Motors
überwacht. Wenn eines der Startbetriebskriterien
während des Motorbetriebs erfüllt ist, wird die Was-
serpumpe zugeschaltet.

[0012] Vorzugsweise werden während des Betriebs
des Motors auch Lastzustandskriterien, wie die Mo-
tordrehzahl und die Fahrgeschwindigkeit, überwacht.
Der Lastzustand des Motors kann durch eine Ver-
knüpfung beider Kriterien abgeschätzt werden. Wenn
beispielsweise die Motordrehzahl oberhalb einer vor-
gegebenen Motordrehzahl liegt und gleichzeitig die
Fahrgeschwindigkeit oberhalb einer vorgegebenen
Fahrzeuggeschwindigkeit liegt, wird auf einen hohen
Lastzustand geschlossen und die Wasserpumpe ein-
geschaltet.

[0013] Für das Einschalten der Wasserpumpe kann
ferner ein Zeitkriterium zugrunde gelegt werden. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass die Wasser-
pumpe bei kaltem Motor nach einer vorgegebenen
Zeitdauer eingeschaltet wird.

[0014] Alternativ dazu kann jedoch auch eine elek-
trisch angetriebene Wasserpumpe eingesetzt wer-
den, die gemäß den oben beschriebenen Einschalt-
kriterien eingeschaltet wird.

[0015] Wenngleich oben immer von vorgegebenen
”Schwellwerten” für die Kühlmitteltemperatur, die An-
sauglufttemperatur, die Heizleistung, die Motordreh-
zahl und die Fahrgeschwindigkeit sowie die Zeit nach
dem Einschalten des Motors die Rede war, sei aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass auch sämtliche
Parameter des oben beschriebenen ”Logikplanes” je-
weils als Kennfelder in einem Motorsteuergerät ab-
gelegt werden können. Kennfelder haben gegenüber
einfachen Schwellwerten den Vorteil, dass Motorpa-
rameter und Betriebszustände noch genauer erfasst
werden können.

[0016] Im folgenden wird die Erfindung im Zusam-
menhang mit der Zeichnung näher erläutert. Die ein-
zige Fig. 1 zeigt einen Logikplan gemäß der Erfin-
dung zum Einschalten der Wasserpumpe.

[0017] Fig. 1 zeigt schematisch einen Logikplan zum
Einschalten einer Wasserpumpe 1, die über eine
Kupplung 2 von einem ”Antriebsaggregat” 3 ange-
trieben wird, das z. B. ein zu kühlender Verbren-
nungsmotor sein kann. Die Kupplung 2 ist durch eine
elektrische Steuerung 4 ansteuerbar. Die elektrische
Steuerung 4 überwacht Startbetriebskriterien 5, ein
Zeitkriterium 6 sowie Lastkriterien 7.

[0018] Als Startbetriebskriterien werden die Motor-
temperatur bzw. die Kühlwassertemperatur TMOT, die
Ansauglufttemperatur TANS sowie die angeforderte
Heizleistung überwacht. Wenn die Motortemperatur

oder die Kühlwassertemperatur größer als eine vor-
gegebene Temperatur ist, schalten die ODER-Gat-
ter 8, 9 durch und die Kupplung 2 wird geschlossen.
„Durchschalten” bedeutet hier stromlos schalten. Im
stromlosen Zustand wird die Kupplung mechanisch
geschlossen, wodurch eine Failsafe-Funktion reali-
siert ist. Die Wasserpumpe wird dann angetrieben.
Wenn die Ansauglufttemperatur größer als eine vor-
gegebene Temperatur ist, schalten die ODER-Gatter
8, 9 ebenfalls durch. Gleiches gilt, wenn die angefor-
derte Heizleistung bzw. die angeforderte Fahrgast-
raumtemperatur größer als ein vorgegebener Wert
ist. Dann schalten die Gatter 8, 9 ebenfalls durch und
die Wasserpumpe geht in Betrieb.

[0019] Die Startbetriebskriterien 5 werden sowohl
vor dem Motorstart als auch während des Betriebs
des Motors permanent überwacht.

[0020] Bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel
ist zusätzlich das Zeitkriterium 6 vorgesehen. Nach
einer vorgegebenen Zeitdauer nach dem Motorstart
schaltet das Oder-Gatter 9 durch und die Wasser-
pumpe geht in Betrieb.

[0021] Ferner werden während des Motorbetriebs
die Motordrehzahl und die Fahrzeuggeschwindigkeit
überwacht. Wenn die Motordrehzahl nMOT größer als
eine vorgegebene Motordrehzahl ist, wird ein Signal
10 erzeugt. Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit grö-
ßer als eine vorgegebene Fahrzeuggeschwindigkeit
ist, wird ein Signal 11 erzeugt, die Signale 10 und 11
werden Eingängen eines UND-Gatters 12 zugeführt.
Das UND-Gatter 12 schaltet durch, wenn der Mo-
tor einen vorgegebenen ”Lastzustand” erreicht, d. h.
wenn eine gewisse Mindestdrehzahl und eine vorge-
gebene Mindestgeschwindigkeit überschritten wer-
den.

Patentansprüche

1.    Kühlanlage für einen Verbrennungsmotor mit
einer Wasserpumpe zum Pumpen von Kühlmittel
durch einen Kühlkreislauf, wobei die Wasserpumpe
(1) während des Betriebs des Motors zuschaltbar
bzw. abschaltbar ist, wobei beim Start des Verbren-
nungsmotors die Wasserpumpe (1) nur dann ein-
geschaltet wird, wenn mindestens ein Startbetriebs-
kriterium (5) des Verbrennungsmotors einem vorge-
gebenen Startbetriebskriterium entspricht, wobei das
mindestens eine Startbetriebskriterium (5) bei ste-
hendem Verbrennungsmotor durch mindestens ei-
nen Sensor erfasst wird, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wasserpumpe eine mechanisch angetrie-
bene Wasserpumpe ist und über ein Reibrad ange-
trieben wird, wobei der Reibradantrieb zuschaltbar
bzw. abschaltbar ist, und wobei der Reibradantrieb
über eine elektrische, hydraulische oder pneumati-
sche Steuerung (4) abschaltbar ist und im energielo-
sen Zustand der Steuerung (4) zugeschaltet ist.
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2.   Kühlanlage nach Anspruch 1, wobei während
des Betriebs des Verbrennungsmotors die Wasser-
pumpe (1) eingeschaltet wird, wenn ein Startbetriebs-
kriterium (5) des Verbrennungsmotors einem vorge-
gebenen Startbetriebskriterium entspricht.

3.  Kühlanlage nach Anspruch 1 oder 2, wobei wäh-
rend des Betriebs des Verbrennungsmotors mindes-
tens ein Lastzustandskriterium (7) mittels mindestens
eines Lastzustandssensors erfasst wird und die Was-
serpumpe (1) eingeschaltet wird, wenn der erfasst
Lastzustand einem vorgegebenen Lastzustand ent-
spricht.

4.  Kühlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Wasserpumpe (1) nach einer vorgegebe-
nen Zeitdauer nach dem Start des Verbrennungsmo-
tors eingeschaltet wird.

5.  Kühlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
wobei ein zu überwachendes Startbetriebskriterium
die Kühlmitteltemperatur bzw. die Motortemperatur
des Verbrennungsmotors ist, wobei die Wasserpum-
pe (1) eingeschaltet wird, wenn die tatsächliche Kühl-
mitteltemperatur eine vorgegebene Kühlmitteltempe-
ratur oder Motortemperatur eine vorgegebene Motor-
temperatur überschreitet.

6.  Kühlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
wobei ein zu überwachendes Startbetriebskriterium
die Temperatur der vom Verbrennungsmotor ange-
saugten Luft ist, wobei die Wasserpumpe (1) einge-
schaltet wird, wenn die tatsächliche Ansaugtempera-
tur einen vorgegebenen Temperaturwert überschrei-
tet.

7.    Kühlanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei ein zu überwachendes Startbetriebskriteri-
um die angeforderte Heizleistung für einen Fahrgast-
raum eines Fahrzeugs ist, wobei die Wasserpumpe
(1) eingeschaltet wird, wenn die angeforderte Heiz-
leistung eine vorgegebene Heizleistung überschrei-
tet.

8.  Kühlanlage nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
wobei ein zu überwachendes Lastzustandskriterium
(7) die Motordrehzahl ist.

9.  Kühlanlage nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
wobei ein zu überwachendes Lastzustandskriterium
(7) die Fahrzeuggeschwindigkeit ist.

10.  Kühlanlage nach einem der Ansprüche 3 bis 9,
wobei die Wasserpumpe (1) eingeschaltet wird, wenn
die Motordrehzahl eine vorgegebene Motordrehzahl
überschreitet und wenn gleichzeitig die Fahrzeugge-
schwindigkeit eine vorgegebene Fahrzeuggeschwin-
digkeit überschreitet.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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